Stellungnahme der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament zu den Wahlprüfsteinen des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. zur Europawahl 2009
URHEBERRECHT

Unterstützen Sie die Forderung des DBSV und seiner in der Europäischen Blindenunion zusammengeschlossenen Partnerorganisationen, dass bei einer Novellierung der Urheberrechtrichtlinie von 2001 die Umsetzung der Schrankenregelung  unter Einbeziehung der Bereiche Downloads und E-Books in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union verbindlich vorgeschrieben werden muss, um blinden und sehbehinderten Menschen den barrierenfreien Zugang zu Informationen und den uneingeschränkten Genuss literarischer Werke zu ermöglichen? 

Ja. In dem Bericht des Rechtsausschusses über die Perspektiven des Urheberrechts der EU wird gefordert, "dass die in Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2001/29/ EG vorgesehene Ausnahme für behinderte Personen in vollem Umfang angewendet werden muss". Somit forderte der Rechtsausschuss gerade auch auf Betreiben der CDU/CSU-Mitglieder im diesem Ausschuss Ausnahmen von der Vervielfältigung bzw. Wiedergabe/Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Werken zugunsten von behinderten Menschen.

Dieser Bericht ist zwar aufgrund administrativer Probleme nicht dem Plenum vorgelegt worden. Dies ändert allerdings nichts an der getroffenen Aussage, die auch der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten bekannt ist.

Werden Sie dafür eintreten, dass eine Ausnahmeregelung für behinderte Menschen auch in die Datenbank-Richtlinie aufgenommen wird?

Ja, eine Berufung auf die Datenbankrichtlinie darf nicht dazu führen, dass die in Richtlinie 2001/29 vorgesehene Ausnahme zugunsten von Behinderten Menschen verschlossen bleibt.

Wollen Sie sich dafür einsetzen, dass die Schrankenregelung auch auf andere Behinderungen ausgeweitet wird, um zu ermöglichen, dass z. B. Menschen mit Leseschwächen oder Aphasien beim Versand von Blindenhörbüchern berücksichtigt werden können?  

Die Richtlinie 2001/29 sieht bereits vor, dass Behinderte Zugang zu Veröffentlichungen in der für sie geeigneten Formen erhalten. Soweit die Behinderung den Zugang zu Blindenhörbüchern erfordert, sollte dieser gewährt werden.

ANTIDISKRIMINIERUNGSGESETZ

Wollen Sie sich nach der Europawahl 2009 für eine zügige Einführung und Umsetzung des vom EU-Parlament beschlossenen Antidiskriminierungsgesetzes einsetzen? 

Wir haben im Europäischen Parlament zunächst nur in erster Lesung einen entsprechenden Richtlinienentwurf beschlossen. Dieser bedarf nun noch der Zustimmung des Rates, das heißt aller Mitgliedstaaten. Das Gesetzgebungsverfahren ist daher noch nicht abgeschlossen. Für die Umsetzung auf nationaler Ebene, für die ausschließlich die Mitgliedstaaten zuständig sind, wird anschließend die Kommission wachen. Diese wird gegebenenfalls Maßnahmen einleiten, sollte Deutschland sich nicht an die europäischen Vorgaben halten. Wir als Europaabgeordnete können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in diesen Umsetzungsprozess eingreifen.
Befürworten Sie die Auflage spezieller Förder- und Aktionsprogramme, die die Beseitigung von Diskriminierungen behinderter Menschen in den Mitgliedstaaten der EU zum Ziel haben?

Die Mitgliedstaaten der EU sind in diesem Bereich bereits seit mehreren Jahren sehr aktiv. 

Einige Beispiele hierfür bietet z.B. die Zusammenarbeit des Bundes mit dem Freistaat Bayern, das zahlreiche Initiativen und Projekte aufzuweisen hat:

· Zusammen mit dem Bund hat der Freistaat die Initiative "Job 4000" ins Leben gerufen. Ziel ist es, dass mehr Menschen mit Behinderung einen Ausbildungs- bzw. dauerhaften Arbeitsplatz erhalten. Der Freistaat stellt hierfür zusätzlich zu 4.5 Mio Euro Bundesmitteln rund 3 Mio Euro zur Verfügung. 

· Mit der Bundesagentur für Arbeit wurde das Projekt "Übergang Förderschule - Beruf" auf dem Weg gebracht, um geeigneten Förderschulabgängern eine Anstellung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, wofür Bayern von 2007 bis 2009 rund 2,3 Millionen Euro zur Verfügung stellt. 
· Das Projekt "Vernetzung des Arbeitsmarkts für schwerbehinderte Menschen" vernetzt zahlreiche Einzelmaßnahmen der Kommunen und sorgt für einen Erfahrungsaustausch. 
· Der Integrationspreis "JobErfolg-Menschen mit Behinderung" zeichnet Unternehmen aus, die mit innovativen Ansätzen Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schaffen. 

· Der Freistaat fördert die Errichtung von Heimen und Förderstätten. In den Jahren 2006 und 2007 sind so insgesamt rund 400 neue Heimplätze und 180 neue Förderstättenplätze entstanden. Im Jahr 2008 wird die Errichtung von ca. 250 Heimplätzen, ca. 190 Förderstättenplätzen sowie rund 800 Werkstattplätzen vom Freistaat mit insgesamt rund 38 Millionen Euro gefördert. 

